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Nr. 36 Neuteich, den 10. September 1925

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Urlisten für die Auswahl der Schöffen und Ge

schworenen.
Die nachstehend verzeichneten Ortsbehörden ersuche ich unter Be

zugnahme auf meine Rrcisblattbekauntmachung vom 2h. Juni (Rreis- 
blatt Nr. 25) die Urlisten für die Auswahl der Schöffen und Ge
schworenen nunmehr bestimmt bis spätestens den 1S. Septenr- 
bev d. Js. an das zuständige Amtsgericht einzureichen.

s AnrtsseVicht Liesenhss:
Beiershorst, Einlage a. N., Grenzdorf A, Holm, Reitlau, Krebs- 

felde, Rüchwerder, Gr. Lesewitz, Marienau, Gr. Mausdorf, Rl. Maus
dorf, Rl. Mausdorferweide, pietzkendorf, pletzendorf, Rückenau, Schöne
berg, Stuba, Tiegenhagen, Trappenfelde, vierzehnhuben, vogtei und 
Zever a. N.

b AntsKSVieht rtenteLeh
Altenau,Adl. Renkau, Altmünsterberg, Brodsack, Blumstein,Damm

felde, Damerau, Eichwalde, Gr. Montau, Herrenhagen, Halbstadt, 
)rrgang, Runzendorf, Rl. Lichtenau, Rl. kesewitz, Mierau, Montaner- 
forst, Neuteich, Aeuteichsdorf, Neuteicherhinterfeld, pordenau, Schad
walde, Trampenau, Tragheim und warnau.

Tiegenhof, den 3. September 1925.
Der Landrat.

Nr. 1s. ------------------
Aenderung des Gebührentarifs für die Schlachtvieh- 
und Fleischbeschau einfchl. Trichinenschau im Gebiet 

der Freien Stadt Danzig.
Der Gebührentarif für die Schlachtvieh» und Fleischbeschau einschl. 

Trichinenschau im Gebiet der Freien Stadt Vanzig vom 1^. 44. 4922 
(Staatsanzeiger Seite 689/6^0) wird wie folgt geändert:

H 5 des Gebührentarifs erhält folgende Fassung:
„Bei Ausübung der ordentlichen Beschau sind den Tierärzten 

und Beschauern bei Benutzung von Fähren die tatsächlich ausge
legten Fährgelder von den Tierbesitzern zurnckzuerstatten.

Ferner sind ihnen, wenn dir Entfernung ihres Wohnortes vom 
Beschauort mehr als 5 km beträgt, Wegevergütungen von 12 k pro 
km zu zahlen, wird die Beschau im Falle der Behinderung durch einen 
benachbarten Stellvertreter des Beschauers ausgeübt, so erhält dieser 
die Gebühren, die dem vertretenen zustehen würden. Jedoch ist für 
die Berechnung der wegevergütungen der Wohnort des Stellvertreters 
maßgebend. Die wegevergütungen sind ebenfalls von den Tierbesitzern 
zu bezahlen."

vorstehende Aenderung des Gebührentarifs tritt mit dem Tage 
der Veröffentlichung in Rraft.

Danzig, den 15. August 1923.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. wiercinski.
veröffentlicht!
Die Ortsbehörden des Rreises ersuche ich um ortsübliche Be

kanntmachung. Die Aenderung ist am 2. d. Mts. in Rraft getreten.
Tiegenhof, den 7. September 1925.

Der Landrat
Nr. 2. ------------------

Wettervorhersagen und Wetterkarten.
Im Interesse der Landwirtschaft treibenden Bevölkerung erscheint 

es sehr erwünscht, daß bei den Postanstalten auf dem Lande wieder, 
wie in der Vorkriegszeit, die Wettervorhersagen und Wetterkarten zum 
Aushang gelangen. Das Observatorium und die Postverwaltung haben 
sich bereit erklärt, die Wettermeldungen wieder unter folgenden Be
dingungen zu übermitteln:
0 Dick werden täglich kostenlos vom Ob

servatorium kurz vor 1 1 Uhr vormittags der postverwaUung über
mittelt, die sie um nUhr telegraphisch an die^postanstalten desLaudes 
weitergibt. Die Gemeinden bezw. Gutsbezirke zahlen für die tele
graphische Uebermitteluug eine pauschsumme, welche die Postver
waltung in entgegenkommender Weise auf 2. — G mtl. ermäßigt 
hat. Der Aushang an der poftanstalt erfolgt durch die Postver
waltung sofort nach Eingang der Telegramme. Die Gemeinden müs
sen eine Tafel zum Austzang liefern.

2 ) Die rVstterktrrteir gelangen gegen 42 Uhr mittags durch das 
Observatorium zum versand. Für die Herstellung einschließlich 
Porto ist pro Rarte der Betrag von 3. — G mtl. erforderlich, den 
die Gemeinde tragen muß. Ein Aushängekasten an der Postanstalt, 
der zweckmäßigerweise gleich zur Aufnahme der Wettertelegramme 
eingerichtet wird, muß von der Gemeinde geliefert werden.

Gemeinden, die unter diesen Bedingungen die Wetternachrichten 
erhallen wollen, kör nen diese unmittelbar bei ihrer Postanstalt be
stellen.

Auch Privatpersonen können die wetternachrichten auf Bestellung 
erhalten. Für telegraphische Uebermittelung der Wettervorhersagen 
erhebt die Postverwaltung

s) bei regelmäßiger Uebermittelung mtl. 5. — G
t>1 bei Einzelanfrage 0,20 G
Die Wetterkarten können von Privatpersonen zu dem preise von 

3. — G pro Monat bei der Postanstalt bestellt werden.
Danzig, den 27. August 1925.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Landwirtschaftliche und Domänenverwaltung.
veröffentlicht!
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich

1. baldigst einen Gemeindebeschluß herbeizuführen, ob die Gemeinde 
die Wetternachrichten bestellen will. Die Bestellung hätte unmittelbar 
bei der Postanstalt zu erfolgen.

2. ortsüblich bekanntzugeben, daß uns unter welchen Bedingungen 
auch Privatpersonen die Wetternachrichten erhalten können.

Tiegenhof, den s. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 3. ------------------

Gemelnderechnungen für 1924.
Die Herren Gemeindevorsteher des Rreises, soweit säumig, wer

den unter Bezugnahme auf meine Rreisblattverfügung vom 4, Mai 
d. Js. — Rreisblatt Nr. 18 — nochmals an Einsendung einer be
glaubigten Abschrift des Feststellungsbeschlusses der Gemeinderechnung 
für 1924 iir erinnert.

Tiegenhof, den 1. September 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 4. ------------------

Revision der gewerblichen Anlagen.
Die Ortspolizeibehörden weise ich auf die alljährlich zweimal 

und zwar je einmal im Sommer und Winter abzuhaltenden Revisi
onen der gewerblichen Anlagen hin. Die Ratasterblätter über die ge
werblichen Anlagen mit den Revisionsbemerkungen find bis zum l. 
November d. Js. dem Herrn Regierungs- und Gewerberat in Danzig 
unmittelbar einzureichen.

Tiegenhof, den 31. August 1925.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Verzeichnis

der LandjLgerämter mit den dazu gehörigen Ortschaften.

Lf
d.

 N
r.

Amtsbe
zeichnung Name Standort Ortschaften

1 Gbtrland- 
jäge,

Goerzen platenhof platenhof, Reinland,pletzcn- 
dorf, Orloff, Orlofferfelde, 
Reimerswalde, petershagen, 
Tiegenhof und Tiegenhagen

2 Meffert Neuteich Neuteich, Broeske, Leske, 
Mierau, Neuteichsdorf,Eich
walde, Brodsack, Ladekoxp, 
pietzkendorf, Trampenau, 
Tralau, Parschau
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Kopf wie vor.

Tiegenhof, den 4. September 1925.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------

3 Oberland, 
jäger

Domurath Kalthof Kalthof,Blumstein,Kaminke, 
Stadtfelde, Dammfelde,
warnau, Herrenhagen. Irr- 
gang, Gr. Lesewitz, Schad
walde, Tragheim

4 Müller Kunzen- 
dorf

Kunzendorf, Altweichsel, 
Biesterfelde, Renkau, Gr. 
Montan, Altmünsterberg

5 Landjäger Westerweck Jungfer Jungfer, Keitlau, Kl.Maus- 
dorferweide, Neulanghorst, 
Neust ädterwald, Rosenort, 
Walldorf, Fürstenan

6 Kledtke Schöne
berg

Schöneberg, Schönsee, Neun- 
huben, Barenhof, Bärwalde, 
Neumünsterberg, Vierzehn
hub en

7 Frank Zeyer Zeyer, Neudorf, Stuba, 
Zeyersvordeckampen, 
Einlage

8 Behnert Simons
dorf

SimonsdorF,Heubuden, Gno
jau, Altenau, Traxpenfelde, 
Gr. Lichtenau

9 Walberg Tiegenort Tiegenort, Altendorf, Holm, 
Stobbendorf, Grenzdorf A, 
Grenzdorf B, Rehwalde, 
Scharpau, Kalteherberge

10 Dittmann Ließau Ließau, Barendt, Damerau, 
Kl. Lichtenau

bl Lltermann Marien au Marienau, Rückenau, Tiege 
Tiegerfeld, Niedau, Linde- 
nau,Kl. Lesewitz Tannsee, . 
Halbstadt, Kl. Mausdorf

12 Tatkowski Neukirch Neukirch,pordenau,Palschau 
prangenau, Neuteicherhin- 
terfeld, Schönhorst

15 Kitowski Lupushorst Lupushorst, Gr. Mausdorf, 
wiedan, Hakendorf, Horster- 
busch.Krebsfclde, Wolfsdorf, 
Robach, Lakendorf

n . a.P. Wolf Werners, 
dorf

Wernersdorf, Mielenz, piek- 
kel, Kl. Montau, Montauer- 
forst, Schönau

15 Ober- 
wacht
meister 

Schuxo

Sonntag Brunau Brunau, Fürstenwerder, 
Jankendorf, Küchwerder, 
Beiershorst,Neuteicherwalde
Vogtei, Altebabke

Ausenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen

Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Rudolf Zanson zuletzt in Tannsee 
wohnhaft, dort wohnhaft ist eventl. wohin sich derselbe von dort ab- 
gemeldet hat.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 2. September 1925.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder 
Berufsvormundschaft

Nr. 7. ------------------

Ausenlhaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsoorsteher sowie die Herren 

Landjäger des «reifes werden ersucht, festzustellen, und binnen zq 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Simon Neuwieko zuletzt in vier- 
zehnhuben wohnhaft, dort wohnhaft ist eventl. wohin sich derselbe 
von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den z. September 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder 

Berufsvormundschaft
Nr. 8. - ----------------

Aufenlhaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren 

Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 14 
Tagen anzuzeigen, ob ein Arbeiter Gustav Schadowski, zuletzt in 
Schadwalde wohnhaft, dort wohnhaft ist eventl.' wohin sich derselbe 
von dort abgemeldet hat. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Tiegenhof, den 4. September 1925.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder

Nr. 9. ------------------

Schiedsmann zur Abschätzung von Seuchenvieh.
Der Hofbesitzer Gerhard Wiebe in Kvnzendorf ist als Schieds- 

mann zur Abschätzung von Seuchenvieh anstelle des Amtsvorstehers 
Sielmann in Altweichsel gewählt worden.

Tiegenhof, den 7. September 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. ^0. --------------------

Personalien.
Der Landwirt Erich Klanowski in Adl. Renkau ist als Guts

vorsteher für den Gutsbezirk Adl. Renkau von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 5. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Personalien.
Der Gutsxächter Hans Basüner in Damerau ist zum Gemeinde. 

Vorsteher daselbst gewählt und als solcher von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 2. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 12. ------------------

Personalien.
Der Besitzer Johann Schmidt lll in Stuba ist listenmäßig als 

Schöffe nachgerückt und als solcher von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 5. September 1925.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. s3. -----------------

Jagdscheine.
Im Monat August haben Jahresjagdscheine erhalten:

Johann Jochem, Fischer-Stobbendorf, Heinrich Dyck, Zollvberwacht- 
meister-Jungser, Robert Kiehl, Fleischer-Stobbendorf, HerM. Stäß, 
Hofbesitzer-Einlage, Hans Basüner, Gutsxächter-Damerau, Walter 
Basüner, landw. Beamter-Damerau, Hugo Schulle, Hofbesttzer- 
Grenzdorf B, Georg Grunau, Gutsbesitzer-Simonsdorf, Otto KinSki, 
Gemeindevorsteher-Grenzdorf A, Dr. Spengler, prakt. Arzt.Jungfer, 
Johann Magehrke lll, Zimmermann-Jungfer, Ernst SiHneidewindf 
Hofbesitzer-Fürstenwerder, Johann Ziemens, Hofbesitzer-Grenzdor, 
B, Albert Kroll, Lehrer-Niedau, Kurt Flindt, Gutsbesitzer-Barendt. 
Kurt Wiens, Landwirt-Schonau, Dr. Ritter, prakt. Arzt-Schöneberg, 

Tiegenhof, den 1. Septembrr 1925.
Der Landrat.

Nr. 1H.
Zchweineseuche und Schweinepest.

Unter dem Schweinebestand des Hofbesitzers Janzen in Tiege 
ist Schweineseuche und Schweinepest und unter dem Schweinebestand 
des Hofbesitzers Bruno Dumke in Fürstenan Schweinepest amtstier- 
ärztlich festgestellt. Die Gehöfte werden mit den sich aus den W 26Z— 
268 der viehseuchenxolizeilichen Anordnung vom 1- Mai 4942 erge
benden Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den 5. September 1925.
Der Landrat.
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Nr. ^2.

viehseuchenpoUzettiche Unordnung wegen 
Tollwut.

Nachdem bei einem Hunde des Bootsbauers Emil Schmidt in 
Tiegenort amtstierärztlich Tollwut festgestellt ist, wird zum Stutze 
gegen die Tollwut auf Grund der HZ 48 ff und der ZZ 36 ff des 
viehseuchengesetzes vom 26. 6. 4909 (R. G. Bl. S. 519) sowie Z 
14^ der Ausführungsvorschriften des Bundesrats vom 7. Dezember 
4911 und viehseuchenpolizeilichen Anordnung des preußischen Land- 
wirtschaftsminifters vom 4. Mai 4912 folgendes bestimmt:

Es wird ein Sperrbezirk gebildet, der aus dem Teil des Areises 
besteht, der begrenzt wird von der platenhöfer Schleuse — dein 
Weichselhaffkanal — der Großen Linau — Schloß-Lake — Straße 
Altes Schloß — Auckuckskrug — Elbinger Weichsel — Hege-Graben 
— Tiege — Untere Tiege — Stobbendorfer Bruch — Müllerland
kanal — Tiege — platenhöfer Schleuse.

Innerhalb dieses Sperrbezirks wird die sofsr-trge Festle
gung (Ankettung oder Linsperrung) uller? ^unde süv den 
ZeitVuunr Von 5 Ällouuteu angeordnet. Die angeketteten oder 
eingesxerrten Hunde sind so abzusondern, daß fremde Hunde mit 
ihnen nicht in Berührung kommen können.

Der Festlegung ist gleich zu erachten, wenn die Hunde entweder 
ohne Maulkorb an der Leine geführt werden oder mit einem Maul
korb unter gewissenhafter Bewachung frei umherlaufen.

Die Ausfuhr von Hunden aus dem gefährdeten Bezirk ist nur 
mit polizeilicher Erlaubnis nach vorheriger tierärztlicher Untersuchung 
gestaltet.

Als Ausfuhr im Sinne dieser Vorschriften gilt nicht die vorüber
gehende Entfernung von Hunden aus dem gefährdeten Bezirk bei 
Sxaziergängen, Ausflügen und ähnlichen Gelegenheiten. Line solche 
Entfernung ist ohne polizeiliche Genehmigung und ohne tier
ärztliche Untersuchung, aber nur unter der Bedingung gestattet, daß 
die Hunde außerhalb des gefährdeten Bezirks mit einem sicheren 
Maulkorb versehen sein und an der Leine geführt werden müssen.

Die Benutzung der Tiere zum Ziehen ist unter der Bedingung 
gestattet, daß sie dabei fest angeschirrt und mit einem sicheren Maul- 
korb versehen sein müssen. Die Verwendung von Hirtenhunden zur 
Begleitung von Herden, von Fleischerhunden zum Treiben von Vieh 
und von Jagdhunden bei der Jagd ohne Maulkorb und Leine wird 
unter der Bedingung gestattet, daß die Hunde außer der Zeit des 
Gebrauchs bezw. außerhalb des Jagdreviers festgelegt oder mit einem 
sicheren Maulkorb versehen an der Leine geführt werden.

Wenn Hunde dieser Anordnung zuwider in dem Sperrbezirke 
frei umherlaufend betroffen werden, so kann deren polizeiliche 
Tötung sofort angeordnet werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden bei vorsätz- 
lichkeit auf Grund des tz 74 Ziffer 3 des Reichsviehseuchengesetzes 
vom 26. Juni 1909 mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft. 
Bei Fahrlässigkeit tritt gemäß Z 76 Ziffer l des genannten Gesetzes 
Geldstrafe oder entsprechende Haft.

Die Anordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung im 
Areisblatt in Araft.

Tiegenhof, den 8. September 4925.
Der Landrat.

Schweineseuche und Schweinepest.
Die .Schweineseuche und Schweinepest bei der Gutsbesitzerin Frau 

Ida wiebe in Gr. Lesewitz ist erloschen. Die angeordneten Schutz- 
mnßregeln sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof, den 5. September 1925.
Der Landrat

Nr. 16. ------ -----------
Schweineseuche.

Die Schweineseuche bei dem Arbeiter Joh. Engel in Neuteich, 
Auf den Gärten 471, ist erloschen. Die ungeordneten Schutzmaßregeln 
sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof^ den 4. September 4925.
Der Landrat.

Nr. 17. ------------------
Schweinepest.

Unter dein Schweinebestande des Hofbesitzers Max Schleimer in 
Schöneberg Abbau ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt. Das 
Gehöft wird mit den sich aus den HZ 263 — 268 der viehseuchen- 
polizeilichen Anordnung vom 4. Mai 4942 ergebenden Wirkungen 
gesperrt.

Tiegenhof, den September 4925.
Der Landrat.

Nr. (8. ------------------
Schweineseuche und Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Arbeiters Schablowski in Herren
hagen ist amtstierärztlich Schweineseuche und Schweinepest festgestellt. 
Das Gehöft wird mit den sich aus den ZZ 263 — 268 der viehseuchen-- 
xolizeilichen Anordnung vom 1-Mai 1942 ergebenden Wirkungen gesperrt.

Tiegenhof, den 5. September ^925.
Der Landrat.

Nr. (9.
Schweineseuche.

Die Schweineseuche bei dem Hofbesitzer M. Fiegutch in Nuteich 
ist erloschen. Die angeordneten Schutzmaßregeln sind mit sofortiger 
Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof, den 2. September 4925.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Infolge Einbaues eines Lementrohrdurchlaffes in den rechtsseitigen 

Deich der Jungfer'schen Laake an Stelle der vorhandenen baufälligen 
Holzschleuse in der Nähe des Grundstückes des Eigentümers wo^ke 
in Laakendorf wird der Fußweg auf dem Jungfer'schen Laakendeich 
in Laakendorf vom Gasthause Löschte bis zum Gasthause Alomhus für 
die Dauer von 4 Wochen gesperrt.

Die Herren Gemeindevorsteher der in Frage kommenden Ge
meinden werden ersucht, diese Bekanntmachung den Ortseingesessenen 
ihrer Gemeinde zur Aenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den 4. September 4925
Der Deichhauptmann Z. Döhring.

veutschkundliche Woche.
Die Herren Schulleiter und Lehrer meines Aufsichtskreises weise ich 

auf die vom 30. September bis Oktober in Danzig stattfindende 5. 
Deutschkundliche Woche hin. Die Teilnahme an derselben wird emp
fohlen. Programme über die Veranstaltung können von mir bezogen 
werden.

Tiegenhof, den 7- September 4925/
Der Kreisschulrat.

Weidemann.

Wegesperrung.
Der von Altenau nach Heubuden führende Weg ist wegen Durch- 

legung einer Drumme vom 45. — 17. September geschloffen.
Altenau, Heubuden, den 3. September 4925.

Die Gemeindevorsteher
Brucks. Driedger.

Steuerabzug vom Arbeitslohn.
I. Die gesetzlichen Ermäßigungen beim Steuerabzug vom 

Arbeitslohn werden mit Wirkung vorn September 
1926 ab in folgenden! Umfange erhöht:

bisher jetzt 
monatlich

Ermäßigung für den Steuerpflichtigen G 2 G 
2. „ „ die Ehefrau 2 G 3 G
3. „ „ das bis 3. Uind 7 G 8 G
H „ das und jedes

weitere Aind......................................... 7 G ^2 G
5. pauschermaßigung für U)erbungskosten

usw. ................................   6 G 8 G
Die Erhöhung der Ermäßigung zu 3 und 4 erstreckt 

sich auch auf die mittellosen Angehörigen, für die eine 
Ermäßigung vom Steueramt besonders gewährt worden 
ist.

II. Die neuen Ermäßigungen finden erstmalig Anwen
dung bei Vergütungen, die für nach dem 3^. August 
^925 geleistete Dienste gezahlt werden. Gleichgültig ist, 
ob die Auszahlung der Vergütung vor oder nach dem 
I. September ^925 erfolgt.
Beispiel:

Bei dem Monatsgehalt für August 1925 kommen 
stets nur die alten Ermäßigungen in Frage, auch 
wenn die Zahlung des Gehalts nach dem Sep
tember 1925 erfolgt. Bei dem Septembergehalt 
richtet sich der Steuerabzug stets nach den neuen Be- 
stimmungen, auch wenn das Septembergehalt bereit? 
vor dem 1. September 1^5 gezahlt ist.

III. Bei den Tagelohn- und IVocdenlohnempfKngern 
gelten für die Uebergangszeit folgende Bestimmungen :
a. Tagelohnempfänger:

Ist der Steuerabzug für die ersten Septembertage 
noch nach der alten Regelung vorgenommen, so hat 
es damit sein Bewenden.
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b. Mochenlohnempfänger:

Für die Lohnwochen, in die der 1» September 1925 
fällt, find, falls die Lohnwoche nicht mit dem 1. Sep
tember beginnt, noch die alten Ermäßigungen an- 
zuwenden.

IV. Der Ausgleich für die Vierteljahresempfänger für den 
Monat September erfolgt bei der Zahlung des Gehalts 
Gktober/Dezember 1925.

V. Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Er- 
mäßigungssätze ändert sich die Tabelle auf der 2. Seite 
des Steuerbuches, wie am Schlüsse angegeben.

Tabelle.

VI. Line Abänderung der auf Seite s des Steuerbuches 
eingesetzten Zahlenbeträge durch das Steueramt oder di e 
Gemeinden ist nicht erforderlich.

VII. Bei den neben den gesetzlichen Ermäßigungen im 
Einzelfalle ausdrücklich vom Steueramt gewährten Son- 
derermäßigungen tritt eine Aenderung nicht ein.

VIII. Die vorstehende Regelung wird unter dem Vorbe
halt getroffen, daß die diesbezüglichen Beschlüsse des 
Volkstages in 2. Lesung Gesetzeskraft erlangen. Nach- 
erhebung des Unterschiedsbetrages bleibt vorbehalten.

Danzig, den 2. September 1925.

Familienstand

Auf dem Steu- 
erbuch verzeich
neter Hahres- 

betrag der 
gesetzlichen

Ermäßigung. 
G

Neuer)ahres- 
betrag der 
gesetzlichen 

Ermäßigung.

G

Neuer Betrag 
der gesetzlichen 
monatlichen 
Ermäßigung 

(bei monatlich.
Gehalts
zahlung)

G

Neuer Betrag 
der gesetzlichen 
Halbmonats- 
ermäßigungen 
jbei täg. 
Lohnzahlung)

G

Neuer Betrag 
der gesetzlich, 

wochenermäß. 
(bei wöchentl. 
Lohnzahlung)

G

Neuer Betrag 
der gesetzlichen 
Tagesermäßi
gungen (bei 
tägl. Lohn

zahlung) 
G

Neuer Betrag 
der gesetzlich. 
Ermäßigung, 
für 2 Std. (bei 
2 stündlicher

Lohnzahlung) 
G

_____________ 1____________ 2 s I 4 5 s I r I _____ 8

ledig 84 120 10 4,62 2,31 0,40 0,10
verh. ohne Kind 108 156 13 6,— 3,- 0,52 0,13
led. oder verw. mit l Kind 168 216 18 8,31 4,15 0,72 0,18
verh. mit l Kind 192 252 21 9,70 4,85 0,84 0,21
led. usw. mit 2 Kinder 252 312 26 12,— 6 — 1,04 0,26
verh. mit 2 Kinder 276 348 29 13,39 6,79 1,16 0,29
led. usw. mit 3 Kinder 336 408 34 15,69 7,85 1,36 0,34
verh. mit 3 Kinder 360 444 37 17,08 8,54 1,48 0,37
led. usw. mit q Kinder 420 552 46 21,23 10,62 1,84 0,46
verh. mit 4 Kinder 444 588 49 22,62 11,31 1,96 0,49
led. usw. mit 5 Kinder 504 696 58 26,77 13,39 2,32 0,58
verh. mit s Kinder 528 732 61 28,15 14,08 2,44 0,61
led. usw. mit s Kinder 588 849 70 32,31 16,16 2,80 0,70
verh. mit 6 Kinder 612 876 73 33.69 16,85 2.92 0,73
led. usw. mit 7 Kinder 672 984 82 37,85 18.92 3.28 0,82
verh. mit 7 Kinder 696 1020 85 M,23 19,62 3,40 0,85
led. usw. mit 8 Kinder 756 1128 94 43,38 21,69 3,76 0,94
verh. mit 8 Kinder 780 1164 97 44,77 22,38 3,88 0.97
led usw. mit 9 Kinder 840 1272 106 48,92 24,46 4,24 1,06
verh. mit 9 Kinder 864 1308 109 50,31 25.15 4,86 1,09
led. usw. mit Kinder 924 1416 118 54,46 27,23 4,72 1,18
verh. mit ^0 Kinder 948 1452 121 55,85 27,92 4,84 1,21

12 1,- 0,48 I 0,^4 1I 0,04 !! 0,01
21 1,75 0,84 0,42 0,07 0,02
24 2,— 0,96 0,48 0,08 0,02
36 3,— 1,44 0,72 0,12 0,03
42 3,50 1,68 0.84 0,14 0,04- 63 5,25 2,52 1,66 0,21 0,05

Ons wurciö kisuis ein 8obn gsdoesn. 
soll l^rsor Ofipiswpb dslksn.

Xönigsbspg, 6sn 5. 8spt. 1925.

^lissbstd s^psmsp gsb. ^Ibpdobt 
Dr>. Kpsmsp, XonsIstopIsI-p'pSsIäsnl

.... ..................... .

Achtung!!
5treue auf meine Winterung

-f- -f-
Bachmann, Lietzan.

M MWk Um 
muß jeder Bewohner des Kreises lesen, 

denn in ihr sind viele Neuig
keiten aus dem Kreise enthal

ten. Sollten Sie noch nicht 
Bezieher sein,so bestel

len Sie heute noch 
d. Neuteicher 
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